
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Wichtig: Legen Sie nicht den Wert aus Ihrem Wertermittlungsprotokoll als Versicherungssumme fest. Die 
Grundlage bei einer Wertermittlung sind verbandsinterne Richtlinien, bei denen der (Zeit-)wert der Gartenlaube 
inkl. zulässigem Anbau anhand bestimmter Werte und Bauarten, unter Berücksichtigung der kleingartenspezi-
fischen Besonderheiten, ermittelt wird. Der im Wertermittlungsprotokoll ausgewiesene Wert ist daher erheblich 
geringer als der versicherte Wiederaufbauwert. Die im Wertermittlungsprotokoll ermittelte Summe dient aus-
schließlich zur Ermittlung des Wertes zum Beispiel bei einem Pächterwechsel und kann zur Ermittlung des Ver-
sicherungswertes nicht herangezogen werden.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

     
     

     
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 

     
     

     
 

 

 
 

   
 
 

     

 
    

     

 
    

 

 
 

    

 
    

     

     

 
    

 

 
 

   
 
 

  
   

 


